
, 398 der Beilagen zu den stenographischen Protokollen des Nationalrates XIV. GP 

Bericht 

des Finanz- und Budgetausschusses 

über die Regierungsvorlage (304 der Beila
gen): Bundesgesetz über die Gewährung einer 
Aushilfe zur Milderung von Härten infolge 
bestimmter· Vermögensverluste (Aushilfege-

setz) 
Der vorliegende Gesetzentwurf sieht ,die Ge

währung einer Aushi1f,e von mindestens 
3000 • ....,. S und höchstens. 15 000.- S zur Mil
derung von Härten infolge bestimmter Ver
mögensv:er1uste vor. Durche~ne Reihe von Ge
setzen sind bisher schon bedeutenldeBundes
mittel zur Behebung von Sc4äden auf.gewendet 
worden, außetdem wurden Vermögensv.er,liUste 
auch ,durcll zwLschensta.anliche Vermögensv,er
träge entschädigt. 

In HärtefäLlen soll j.~och nunmehr bedürfti
gen Personen 'eine zusätzliche Aushilfe gewährt 
werden. Es handelt sich dahei um Personen, die 
·derze~t die österreichische Staatsbürgerschaft be
sitzen und .durcll iden zweiten Weltkrieg oder 
dessen Folg.en ~m In- oder Ausland Vermögens
verluste el1Jitten ha:ben und hedüdti,g sind. 

Der Finanlz- und Budgetausschuß hat in seiner 
Sitzung am 22. Oktober 1976 zur Vorberatu'l1g 
der Regierungsvorlalge ,einen Unterausschuß ein
gesetzt. dem .dieAibgeoroneten Da 11 ,i n.g e r, 
M ü h 1 ba ehe r, Pr ,e c h tl, Dr. Tu 11, Dok
tor G ru b e r, K ern, Dr. Lei ben f r 0 s t 
und Dr. B r 0 e si ,g k ,e .angehörten. 

Der Unteraussclluß hat die Regierungsvor
lage beraten und ein~ge Änderungen vorgeschla
gen. 

Der Finanz- und Budg.etaussclluß hat in seiner 
Sitzung am 10. Dezember 1976 den Bericht des 
Unterausschusses entgegengenommen und di.e 
Regierungsvonlage mit den vom Unteraussclluß 
v,or,geschlagenen Älliderungen in Beratung ge
zogen. 

Zu den vom Untler,au&schuß vorgeschlag.en.en 
Änderungen ist Ifolgendes zu bemerken: 

Mondl 
Berichterstatter 

Zu § 5 Abs. 1: 

Fälle, in denen ,der überlebende Ehegat:te, der 
die übrigen ~oraussetzungen des § 5 Abs. 1 
erfüHt, nicht ,el1bbwechtigt ist, werden selten 
vorkommen; ein Pflichtteil steht ihm nach gel
tendem. Recht nicllt zu. Das Streichen der Wort
folge dient daher ,der Ricllt~gstel1ung und einer 
vereinfachten Durchführung, weil sich in allen 
FäHen eine Prüfung hinsichtlich· der Erbberech
tigung erühr~gt. 

Zu § 8 Abs. 1: 

Der Richtsatz kann im Laufe eines Ka'lender
jahres geänldert wel1den. Es ist daher hesser, diese 
Vorschri:ft auf .den "Zeitpunkt" und n:Lcht auf 
das ,,} ahr" de,r Anmeldung abzustellen. Die 
übrige WortumsteHung trägt der bei der 6. 5,it
:zungdes Ausschusses zur El1arheitungeines Ge
samtkonzeptes ,für noch offene Entscllädigungs
fragen geg,ebenen Anregung Rechnung. 

Zu § 12 Abs. 4: 

DurCt'l Idie neue Fassung wird eine überein
stimmung mit § 5 Abs. 1 hel1gestel:lt. 

Nachemer Debatte, an der sicll außer dem 
Berichterstatter ,die Aibgeordneten Dr. G ru b e r 
und Dr. Sc h m id t beteuIigten, wurde die Re
gierungsvorlage Ulnter Berücksichtigung der vom 
Unteraussclluß vorgeschlagenen Änderungen mit 
Stimmeneinhemgkeit angenommen. Die Ände
rungen sind .diesem Bericht heigedruckt. 

Der Finanz-\l!I1d Budgetausscll,uß steUt somit 
,den An.t rag, der Nationalrat woHe dem von 
·der Bundesl1eg,i.enunlg vorgelegten Gesetzentwurf 
&amt Anlage (304 ,der Beilagen) mit den a n
g e :s chi .0 'S sen e n A b ä n d e .r u n g ,e n die 
verfassungsmäßige Zustimmung erteilen. 

Wien, 1976 12 10 

Dr. Tull 
Obmann 
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2 398 der Beilagen 

). 

Abänderungen 
zum Gesetzentwurf in 304 der Beilagen 

1. Im § 5 Abs. 1 ist in der vorletlZiten Zeile 
nach dem Wort "hat" ein Punkt zu setzen. Die 
WOl1tfolge "und nach ihm er:b- und pflich~tei1s
berechtigt sind." iste~satzlos zu streichen. 

t. § 8 Abs. 1 hat :zu lauten: 

,,(1) Am~prud1sber:echti.gt ist jeder Gesd1ädigte, 
dessen E~nkommen {§ 9) das 14fache des für 
-die GewährUlllg einer Au~leichs.zulage im Zeit
lPun~t ,der Anmeldung ,des Anspruch·es aUif Aus
hilfe maßgebenden Richtsatzes (§ 293 ASVG, 
BGBL Nr. 189/1955) um nicht mehr als 
12 000,- S ü:bersteigt." 

3. § 12 Abs. 4 hat zu lauten: 

,,(4) Ist ein Geschärugrter gestorbe~, Il'ad1dern 
er eine Anmel,dung gemäß § 11 eingebracht hat, 
'so ~ilt diese für ,den Ehega~ten oder L·ebensge
fähl1ten, Ider mit :dem Verstorbenen so.wohl im 
Zeitpunkt des Schadenseintrittes als auch im 
Zeitpunkt seines Todes lim gemeinsamen Haus
halt gelebt hat." 

'. 
4. § 19 hat zu lauten: 

,,§ 19. Dieses Bundesgesetz tritt am 1. Jänner 
1977 in Kra.ft." 
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